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Artikel 24 
[Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen] 

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen 
übertragen.  
(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die 
Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der 
Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen 
übertragen.  
(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger 
kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner 
Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und 
zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.  
(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen 
über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.  

Artikel 25 
[Völkerrecht und Bundesrecht] 

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie 
gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die 
Bewohner des Bundesgebietes.  

Artikel 87a 
[Aufstellung und Einsatz der Streitkräfte] 

(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und 
die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.  

(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit 
dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.  

(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle die Befugnis, 
zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, 
soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich ist. Außerdem 
kann den Streitkräften im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz 
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ziviler Objekte auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden; 
die Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden zusammen.  

(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche 
demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die 
Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und 
die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur 
Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen 
Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter 
Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der 
Bundestag oder der Bundesrat es verlangen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Berlin, 12.07.2004. 
Das Bundesverfassungsgericht beendet am 12. Juli 1994 den überparteilichen Streit um 
die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Der zweite Senat der höchsten juristischen Instanz 
Deutschlands weist unter Vorsitz von Jutta Limbach drei eingereichte Verfassungsklagen 
zurück. Das Urteil bestätigt die Legitimität der im Rahmen des Grundgesetzes 
durchgeführten Auslandseinsätze der Bundeswehr.  
In der Urteilsbegründung bezogen sich die Verfassungsrichter auf den Artikel 24 des 
Grundgesetzes. Danach kann die Bundesrepublik Deutschland sich zur Wahrung des 
Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit anschließen. Durch die 
Mitgliedschaften bei den Vereinten Nationen und dem Nordatlantikpakt ergeben sich 
Pflichten für Deutschland, zum Beispiel wenn es um den Vollzug einer Resolution des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen geht. Zudem begründeten die Karlsruher Richter 
ihr Urteil mit einem Hinweis auf die Präambel der nordatlantischen Allianz. Danach bilde 
die NATO ein Sicherheitssystem, in dem die Mitglieder ihre Bemühungen für die 
gemeinsame Verteidigung, den Erhalt des Friedens und der Sicherheit vereinigten. Dies 
sei mit dem Geist des Grundgesetzes vereinbar.  
 
Nach diesem wegweisenden Richterspruch dürfen Bundeswehrsoldaten ohne 
Einschränkungen an internationalen Friedensmissionen, das Mandat der Vereinten 
Nationen vorausgesetzt, außerhalb des NATO-Bündnisgebietes teilnehmen. Gestützt auf 
den Artikel 24, Absatz 2 des Grundgesetzes schließt das Urteil auch Kampfeinsätze mit ein. 
Jeder Kampfeinsatz bedarf jedoch einer Einzelfallprüfung des Deutschen Bundestages. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rechtsgrundlagen für den Einsatz der Bundeswehr im Ausland 
 

© RECHENTIN 

Seite 3 von 4 

 
 Wehrstrafgesetz (WStG) 

 
§ 16 Fahnenflucht 

(1) Wer eigenmächtig seine Truppe oder Dienststelle verläßt oder ihr fernbleibt, 
um sich der Verpflichtung zum Wehrdienst dauernd oder für die Zeit eines 
bewaffneten Einsatzes zu entziehen oder die Beendigung des 
Wehrdienstverhältnisses zu erreichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Stellt sich der Täter innerhalb eines Monats und ist er bereit, der 
Verpflichtung zum Wehrdienst nachzukommen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren. 
(4) Die Vorschriften über den Versuch der Beteiligung nach 

  § 30 Abs. 1 des Strafgesetzbuches gelten für Straftaten nach Absatz 1 
  entsprechend. 

 
 
 
 Strafgesetzbuch (StGB) 

 
§ 111 Öffentliche Aufforderung zu Straftaten 

(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften 
(§ 11 Abs. 3) zu einer rechtswidrigen Tat auffordert, wird wie ein Anstifter (§ 
26) bestraft. 
(2) Bleibt die Aufforderung ohne Erfolg, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe. Die Strafe darf nicht schwerer sein als die, die für 
den Fall angedroht ist, dass die Aufforderung Erfolg hat (Absatz 1); § 49 Abs. 
1 Nr. 2 ist anzuwenden. 

 
§ 26 Anstiftung 
Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu 
dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. 
 
§ 27 Beihilfe 

(1) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen 
vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. 
(2) Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. 
Sie ist nach 5 49 Abs. 1 zu mildern. 

 
§ 25 Täterschaft 

(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen 
begeht. 
(2) Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter 
bestraft (Mittäter). 
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 Soldatengesetz 

 
§ 6 Staatsbürgerliche Rechte des Soldaten 
Der Soldat hat die gleichen staatsbürgerlichen Rechte wie jeder andere 
Staatsbürger. Seine Rechte werden im Rahmen der Erfordernisse des militärischen 
Dienstes durch seine gesetzlich begründeten Pflichten beschränkt. 
 
§ 7 Grundpflicht des Soldaten 
Der Soldat hat die Pflicht, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. 
 
§ 11 Gehorsam 

(1) Der Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Er hat ihre Befehle nach 
besten Kräften vollständig, gewissenhaft und unverzüglich auszuführen.    
Ungehorsam liegt nicht vor, wenn ein Befehl nicht befolgt wird, der die 
Menschenwürde verletzt oder der nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden 
ist; die irrige Annahme, es handele sich um einen solchen Befehl, befreit den 
Soldaten nur dann von der Verantwortung, wenn er den Irrtum nicht vermeiden 
konnte und ihm nach den ihm bekannten Umständen nicht zuzumuten war, sich 
mit Rechtsbehelfen gegen den Befehl zu wehren. 
(2) Ein Befehl darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen 
würde. Befolgt der Untergebene den Befehl trotzdem, so trifft ihn eine Schuld 
nur, wenn er erkennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen 
offensichtlich ist, dass dadurch eine Straftat begangen wird. 

 
§ 23 Dienstvergehen 

(1) Der Soldat begeht ein Dienstvergehen, wenn er schuldhaft seine Pflicht 
verletzt.  
(2) Es gilt als Dienstvergehen,  

1. wenn ein Soldat nach seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst 
seine Pflicht zur Verschwiegenheit verletzt oder gegen das Verbot 
verstößt, Belohnungen oder Geschenke anzunehmen, 

2. wenn sich ein Offizier oder Unteroffizier nach seinem Ausscheiden 
aus dem Wehrdienst gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes betätigt oder durch 
unwürdiges Verhalten nicht der Achtung und dem Vertrauen gerecht 
wird, die für seine Wiederverwendung als Vorgesetzter erforderlich 
sind, 

3. wenn ein Berufssoldat nach Eintritt in den Ruhestand einer erneuten 
Berufung in das Dienstverhältnis schuldhaft nicht nachkommt. 

(3) Das Nähere über die Verfolgung von Dienstvergehen regelt ein Gesetz. 
 
 
Anmerkung (Rechentin aus der Bundeswehrzeit): 
Zu einem Dienstvergehen gehört: 
 eine Pflichtverletzung, 
 ein schuldhaftes, das heißt vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln. 

[Bsp.: Ein Soldat kommt eine Stunde nach Zapfenstreich in die Kaserne, weil der bisher verkehrende Omnibus durch den 
Fahrplanwechsel ausgefallen ist. Wußte er, daß der Bus nicht fahren würde, so handelt er vorsätzlich. Hat er sich nach der 
Fahrplanänderung nicht vergewissert - etwa weit er dachte: „Na wenn schon, dann komme ich eben zu spät” -, so handelt er 
fahrlässig. In beiden Fällen liegt ein Dienstvergehen vor, weil der Soldat schuldhaft gegen seine Gehorsamspflicht 
gegenüber dem Befehl, zum Zapfenstreich in der Kaserne zu sein, nach § 11 verstoßen hat.]  


